
Parcoursregeln UBC Lasberg   

1. Wichtig vor Begehung des Parcours bitte folgende Punkte befolgen: 

•     Anmeldeformular vollständig ausfüllen und unterfertigen 

•     Parcoursregeln sorgfältig durchlesen 

•     Benützungsgebühr entrichten 

 

2. Das Schießen mit Armbrust, Compoundbogen und Jagdspitze ist verboten! 

 

3. Jeder Schütze haftet persönlich für verursachte Schäden oder Verletzungen und hat bei 

Nichteinhaltung der Sicherheitsbestimmungen mit seinem sofortigen Ausschluss aus 

dem Verein zu rechnen bzw. der Entziehung der Schießberechtigung. Jeder Schütze ist 

für jeden abgeschlossenen Pfeil selbst verantwortlich )! Keine Benützung des Parcours 

unter Alkoholeinfluss! 

 

4. Ohne ausführliche Einschulung darf kein Anfänger den Parcours begehen! Kinder und 

Jugendliche Schützen dürfen nur in Begleitung mit einer Person über 18 Jahren den 

Parcours begehen. Erziehungsberechtigte haften für ihre Kinder! Keinesfalls auf die 

3D-Tiere draufsetzen! 

 

5. Es ist verboten, einen Bogen mit aufgelegtem Pfeil auf dem Parcoursgelände ins Freie 

zu spannen oder gar abzuschießen. Es darf nur auf die vom Verein aufgestellten 

Zielscheiben und 3D-Zielen in ihrer Nummernfolge vom jeweiligen Pflock geschossen 

 

6. Der Schütze hat beim Abschuss größte Aufmerksamkeit darauf zu legen, dass das 

Schussfeld (auf Sicht) vor und hinter der Zielscheibe frei ist. Bei geringstem Verdacht 

hat er den Abschuss zu unterbrechen.  

 

7. Das Parcoursgelände ist nur in der durch Nummern gekennzeichneten Richtung zu 

begehen. Ein Umkehren ist nicht erlaubt. 

Es ist untersagt, pro Runde mehr als einen Treffer pro Tierscheibe anzubringen. 

 

8. Markierte Wege dürfen nicht verlassen und Absperrungen nicht ignoriert werden. Beim 

Suchen verschossener Pfeile ist darauf zu achten, dass nachfolgende Schützen gewarnt 

werden. Entweder durch Mitschützen oder eine Kleidungsstück, Bogen, etc., das 

auffällig vor das Ziel gestellt wird. 

 

9. Es ist verboten, selbstständig die Tierscheiben oder die Abschusspflöcke zu verändern. 

Dies ist rein dem Obmann und dem Materialwart vorbehalten. Sollte dies trotzdem 

gemacht werden, ist damit zu rechnen, dass das Mitglied die Mitgliedschaft verliert 

bzw. der Gast Parcoursverbot erhält. 

 

10. Der Parcours ist sauber zu halten, Abfälle sind beim Vereinshaus zu entsorgen und das 

Rauchen im Wald ist verboten. Hunde müssen an der Leine geführt werden! 

Mit der Eintragung in das Bogenbuch bestätigen Sie alle oben angeführten 

Bestimmungen zu verstehen und einzuhalten! 

Der Vorstand 


